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RS OGH 1968/10/8 4Ob554/68
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.10.1968

Norm

ABGB §833 C1

Rechtssatz

Eine Verpachtung von Grundstücken zur gärtnerischen Nutzung auf die Dauer von 10 Jahren kann zur ordentlichen

Verwaltung gerechnet werden, wenn sie zwischen den Vertragspartnern bzw ihren Rechtsvorgängern bereits

mehrmals auf diese Dauer erfolgte.
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